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Zusammensetzung der Versammlung 
Die Versammlung besteht aus Parlamentariern der Unterzeichnerstaaten der Schlussakte von Helsinki (1975) und der Charta von Paris (1990), die Teilnehmerstaaten der  

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind. Die Mitglieder der Versammlung müssen Mitglieder ihrer nationalen Parlamente sein und werden durch sie benannt. 
 

Ständiger Ausschuss 
Der Ständige Ausschuss besteht aus dem 

Präsidenten der Versammlung, den 
Vizepräsidenten, dem Schatzmeister, den 

Amtsträgern der Allgemeinen Ausschüsse sowie 
den Leitern der nationalen Delegationen.

Generalsekretär 
R. Spencer Oliver 

Vom Ständigen Ausschuss auf 
Vorschlag des Präsidiums in geheimer 

Abstimmung für 5 Jahre gewählt. 

Internationales Sekretariat 
 

Organisiert die Treffen und Tagungen der 
Versammlung und ihrer Gremien, unter-
stützt die Funktionsträger der Ausschüsse 
und Ad hoc-Ausschüsse, bereitet Wahl-

beobachtungsmissionen vor, hält Kontakt zu 
anderen OSZE-Institutionen und internatio-
nalen parlamentarischen Versammlungen.  

 
OSCE Parliamentary Assembly 

Tordenskjoldsgade 1 
1055 Copenhagen K, Denmark 

Tel: +45 33 37 80 40  
Fax: +45 33 37 80 30 

E-mail: osce@oscepa.dk 

Allgemeine Ausschüsse 
 

Politische Angelegenheiten und Sicherheit  
 

Wirtschaftliche Angelegenheiten, 
Wissenschaft, Technologie und Umwelt 

 
Demokratie, Menschenrechte und 

humanitäre Fragen 
 

Die allgemeinen Ausschüsse wählen in ihren 
Schlusssitzungen auf jeder Jahrestagung ihre 

Funktionsträger (Vorsitzender,  
stellvertretender Vorsitzender und 

Generalberichterstatter).  

Präsident 
zurzeit: Ranko Krivokapic 

(Montenegro) 
Amtszeit läuft auf der 

Jahrestagung 2014 aus. 

Wahlbeobachtung 
Die Leiter der 

Wahlbeobachtungs- 
missionen werden vom 

Präsidenten bestellt. 

Ad-hoc-Ausschüsse 
werden vom Ständigen 

Ausschuss für besondere 
Aufgaben eingesetzt. 

Sonderbeauftragte 
werden vom Präsidenten 
für besondere Aufgaben 

bestellt. 

Präsidium 
Besteht aus dem Präsidenten (Amtszeit 

ein Jahr), neun Vizepräsidenten 
(Amtszeit max. 3 Jahre, eine 
Wiederwahl möglich), dem 

Schatzmeister (Amtszeit 3 Jahre, 
zweimalige Wiederwahl möglich) und 

dem nicht stimmberechtigten 
Ehrenpräsidenten (Präsident Emeritus). 
Die Funktionsträger werden jeweils auf 

der Jahrestagung gewählt. 


